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Kfz= Kraftfahrzeuge
R= Radfahrer
F= Fußgänger
P= Parken
G= Grün
S= Sicherheitsstreifen

Empfohlene Straßenquerschnitte
Angaben in m

Planstraße A - Schnitt A1-A1

Planstraße A - Schnitt A2-A2
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Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I  S. 1057).

1. Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 4, 6, 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete mit lfd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)

                          Mischgebiete mit lfd. Nummerierung (§ 6 BauNVO)

                          Sonstige Sondergebiete mit lfd. Nummerierung
und Zweckbestimmung (§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Gebäudehöhe in m ü. Bezugspunkt

  II  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

  II - III Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

Höhenlage Fahrbahnoberkante in m über NHN (DHHN2016)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

 a 1 - a 5 abweichende Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie

Fuß- und Radweg, öffentlich

Bushaltestelle

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen

Abfallentsorgung

Elektrizität

Brauchwasserbrunnen mit wasserrechtlicher Genehmigung

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitung Gas, unterirdisch, künftig fortfallend

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen

Straßenbegleitgrün, öffentlich

         Sport, öffentlich

         Quartiersgrün, öffentlich

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhaltung von Bäumen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtdreiecke

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes  - Teilbereich 2 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
        zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
        Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Lärmschutzwand

                         (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der baulichen
Nutzung (z.B. § 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü. HN

Bemaßung in m

Straßenquerschnitt

künftig fortfallend

3. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 2 u. 6 BauGB)

noch gewidmete Bahnflächen,
Flächen mit aufschiebend bedingter Nutzung

Flächen zur Waldumwandlung
Stand: Okt. 2022

4. Kennzeichnungen

G

2013
4
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MI 1

Parkhaus A

SO 1

10,155

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenen Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Parkhaus

WA 1

Teilbereich 1

Teilbereich 2
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Waldumwandlung
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Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
über den Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB

"Ehemalige Molkerei, Neubrandenburger Straße"

- Teilbereich 2 -

Rostock, ....................... Oberbürgermeister
............................

(Siegel)

Übersichtsplan

2025/BV/.......

TEIL A: PLANZEICHNUNG

© Hanse- und Universitätsstadt Rostock (CC BY 4.0)

PLANZEICHENERKLÄRUNG VERFAHRENSVERMERKE

Präambel

Nebenzeichnung
Abbildung zum Teil B - Text - Nr. 8

Maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Aufenthaltsräume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden.

Gesicherte Flächen für artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen (Fledermausquartier und Zauneidechsen-
Ersatzhabiat) Stand:April 2025

1. Der Bebauungsplan für die „Ehemalige Molkerei, Neubrandenburger Straße“ wird aufgrund des 
Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom 09.09.2015 aufgestellt. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 12.W.188 ist im 
”Städtischen Anzeiger - Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock“- am 14.10.2015 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist am 02.06.2015 durchgeführt worden.

3. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt 
worden.

4. Der vorliegende, nördliche Teilbereich 2 des Bebauungsplanes „Ehemalige Molkerei, 
Neubrandenburger Straße“ wird im regulären Verfahren nach § 8 i.V.m. §§ 2 und 2a BauGB als 
Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB fortgeführt.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ………….…. zur Abgabe 
einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung aufgefordert worden.

6. Die Bürgerschaft hat am …………….. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15.W.188-2TB mit 
Begründung einschließlich der örtlichen Bauvorschriften gebilligt und zur Veröffentlichung bestimmt.

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15.W.188-2TB, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), der Begründung sowie der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften wurden in 
der Zeit vom ……….…... bis zum ……….…... im Internet auf der Homepage der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock sowie im Bau- und Planungsportal M-V veröffentlicht und haben während 
der Öffnungszeiten im Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. Die Veröffentlichung ist vom ……….…... bis zum ……….…... am ……….…... 
durch Veröffentlichung im Internet und am ………………… in der Ostseezeitung sowie den 
Norddeutschen Neuesten Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht worden.

8. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind mit Schreiben vom ………………. über die Veröffentlichung informiert und 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

9. Der katastermäßige Bestand am ........................... wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Rostock, Siegel Im Auftrag
 des KVL  Amtes

10.Die Bürgerschaft hat die fristgemäß vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ……………… geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

11.Der Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) sowie die örtlichen Bauvorschriften dazu wurden am …………………. von der Bürgerschaft 
als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der 
Bürgerschaft vom ……………… gebilligt.

Rostock (Siegelabdruck)      Amtsleiter des
    Amtes für Stadtentwicklung,
      Stadtplanung und Mobilität

12.Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dazu werden hiermit 
ausgefertigt.

Rostock, (Siegelabdruck) Die Oberbürgermeisterin

13.Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind in der Ostseezeitung sowie den Norddeutschen Neuesten Nachrichten 
am …………….. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 5 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB ist am ………………. in Kraft getreten.

Rostock (Siegelabdruck)      Amtsleiter des
    Amtes für Stadtentwicklung,
      Stadtplanung und Mobilität

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394), sowie § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 334), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110) 
wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom …………….. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB „Ehemalige Molkerei, Neubrandenburger 
Straße“  Teilbereich 2, gelegen in Brinckmansdorf, begrenzt im Norden von der Bahnlinie Rostock-Stralsund im Bereich des Haltepunktes Kassebohm, im Osten durch den Kassebohmer Weg, im Südwesten durch die 
Bebauung am Röthsoll, im Südosten durch die gewerblich genutzten Grundstücke am Kassebohmer Weg Nr. 14b - 14d sowie im Westen durch die Neubrandenburger Straße, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), sowie folgende Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dazu erlassen:

H.7 Kampfmittel
Im Plangebiet bestehen Hinweise auf latente Kampfmittelgefahren. Es besteht aus Sicht des 
Munitionsbergungsdienstes (MBD) weiterer Erkundungs- und Handlungsbedarf vor Aufnahme von 
Rückbau- und Erschließungsmaßnahmen.

H.8 Bodendenkmale

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bodendenkmale 
betroffen. Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 
Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Fund und 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertreters der Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

H.9 Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

H 9.1 Die für das Plangebiet geltenden Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind zu 
beachten, soweit in diesem Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

H 9.2 Entgegen der Stellplatzsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist auch für 
Mehrfamilienhäuser mit Wohneinheiten < 50 m² 1 Stellplatz je Wohnung herzustellen.

H.9.3 Die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Gestaltung von Baugrundstücken 
i.d.g.F. ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht anzuwenden. Entsprechende gestalterische 
Maßnahmen werden unter I.8 Grünordnerische Festsetzungen getroffen.

IV. Pflanzlisten

Pflanzliste 1:
Straßenbäume sind in der Mindestqualität StU 18-20, 4xv und alle weiteren

Bäume sind in der Mindestqualität StU 16-18 cm, 3xv anzupflanzen:

Blumen-Esche (Fraxinus ornus)

Feldahorn 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')

Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia)

Kleinkronige Winter-Linde (Tilia cordata 'Rancho')

Säulen-Eiche (Quercus robur 'Fastigiata Aurea')

Schmalkronige Stadt-Ulme (Ulmus Hybride 'Regal')

Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea)

Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Stadterle (Alnus x spaethi)

Zierapfel (Malus Hybriden ′Red Sentinel′, ′Evereste′, ′Street Parade′)

Pflanzliste 2:
Es sind folgende Sträucher in einer Mindestqualität ≥ 125-150 cm mit Ballen zu verwenden:

Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Feldahorn (Acer campestre)

Gewöhnliche Hainbuche (Carpinus betulus)

Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare)

Heckenrose (Rosa corymbifera)

Hundsrose (Rosa canina)

Kornelkirsche (Cornus mas)

Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier larmarckii)

Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)

Salweide  (Salix caprea)

Schlehe (Prunus spinosa)

Stechpalme (Ilex aquifolium)

Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)

Pflanzliste 3:
Pflanzen zur Fassadenbegrünung, 80-120cm, 2-3 Liter Container:

Selbstklimmende Pflanzen (selbsthaftend an Fassaden):

Efeu (Hedera helix)

Wilder Wein (Parthenocissus quinqefolia)

Schling- und Rankpflanzen (Kletterhilfe erforderlich):

Hopfen (Humulus lupulus)

Efeuwein (Parthenocissus tricuspidata)

Waldrebe (Clematis div.)

Pflanzliste 4:
Großbäume sind in einer Mindestqualität StU. 35-40 cm, 5 xv, Baumhöhe 700-900 cm zu verwenden:

Feldahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Pflanzliste 5:
Es sind Heister in der Mindestqualität 175/200 cm zu verwenden:

Feld-Ahorn (Acer campestre)

Gewöhnliche Hainbuche (Carpinus betulus)

Hänge-Birke (Betula pendula)

Stiel-Eiche (Quercus robur)

Zitter-Pappel (Populus tremula)

Pflanzenliste 6
Bäume für die Sichtschutzpflanzung am SO 3 sind als Hochstämme in der Mindestqualität StU 16-18 
cm,

3xv:

Feld-Ahorn (Acer campestre)

Gewöhnliche Hainbuche (Carpinus betulus)

Zitter-Pappel (Populus tremula)

Kleinkronige Winter-Linde (Tilia cordata 'Rancho')

Zierapfel (Malus Hybriden ′Red Sentinel′, ′Evereste′, ′Street Parade′)

Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea Robin Hill)

Kornelkirsche (Cornus mas)

III. Hinweise

H.1 Artenschutz / Bauzeitenregelung
Externe Ersatzmaßnahmen aus dem Artenschutz:
H.1.1 Ersatzmaßnahmen Fledermäuse:

Maßnahme AFB-CEF1: Ersatzhabitat Winterquartier Fledermäuse:
Außerhalb des Geltungsbereiches, ist auf einer für Ersatzmaßnahmen abgegrenzten Fläche innerhalb 
von Flurstück 2019/13, Flur 5, Flurbezirk II, die sich westlich der Neubrandenburger Straße und südlich 
der Bahngleise befindet, als Ersatz für den Verlust von Fledermausquartieren im Plangebiet ein neues 
Fledermausquartier mit einer Grundfläche von ca. 43 m², das die Funktionen als Winterquartier sowie 
auch als Sommer-/Zwischenquartier erfüllt, zu errichten. Das Ersatzquartier wird nach Osten entlang 
der Neubrandenburger Straße durch eine Gehölzpflanzung als Maßnahme gegen Störwirkungen durch 
die Straßenbeleuchtung und den Verkehr abgeschirmt. Es ist vorgesehen einen Gehölzstreifen mit 
flachwurzelnden Arten auf einer Breite von 7 m und einer Länge von ca. 20 m anzulegen.

H 1.2 Maßnahme AFB-CEF2: Ersatzhabitate Sommer- und Zwischenquartiere Fledermäuse:
Als Ausgleich des Verlustes von 4 Fledermaus-Gebäudequartieren (Sommer- und Zwischenquartiere) 
sind im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch eine sachkundige Person insgesamt 20 
Fledermauskästen bzw. vergleichbare Strukturen innerhalb sowie im Umfeld des Schwärmbereiches 
des Quartierneubaus (AFB-CEF1) anzubringen. Nach Aufhängen der Kästen ist in Abstimmung mit der 
zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde (Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen) ein 
dreijähriges Erfolgsmonitoring durchzuführen. Die Ergebnisse sind unaufgefordert der zuständigen UNB
mitzuteilen.

H 1.3 Maßnahme AFB-CEF3: Ersatzhabitate Zauneidechse:
Als Ausgleich für den Habitatverlust der Zauneidechsenpopulation ist außerhalb des Plangebietes, 
westlich der Neubrandenburger Straße und südlich an die Bahngleise angrenzend, eine mindestens 
2.900 m² große Fläche für Zauneidechsen herzurichten. Die Maßnahme ist im Rahmen von Kontrollen 
auf ihre Funktionsfähigkeit in Bezug auf die Habitateignung für die Zielart zu prüfen.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aus dem Artenschutz:
H 1.4 Maßnahme AFB-VF1: Bauzeitenregelung Fledermäuse:

Zur Vermeidung einer Tötung oder Verletzung von Fledermausindividuen im Zusammenhang mit 
Abrissarbeiten (Winterquartiere) ist zur Zeit der Winterruhe der Abriss nicht gestattet und darf erst nach 
Herstellung der erforderlichen Ersatzmaßnahme und dem Nachweis der Funktionsfähigkeit in 
Absprache mit der zuständigen UNB erfolgen. Im Fall der Freigabe durch die Behörde muss durch 
fachkundiges Personal festgestellt werden, dass die Fledermäuse im Quartier sich nicht mehr in der 
Winterruhe befinden. Der Abriss hat im Beisein einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zu erfolgen. 
Sollte sich der Abriss der Gebäude aus artenschutzrechtlichen Gründen verzögern, kann die 
Durchführung des Vorhabens im Umfeld dennoch umgesetzt werden, wenn die Gebäude zuvor durch 
einen Zaun mit ausreichendem Abstand zum Gebäude gesichert wurden. Der Zaun kann durch 
verschiedene Sichtschutzmaßnahmen in Abstimmung mit der UNB ergänzt werden. Eine Sicherung 
gegen Vandalismus ist vorzusehen. Der Abriss von Gebäuden und Ruinen mit nachgewiesenen 
Sommer- und Zwischenquartieren ist innerhalb der Zeit der Winterruhe (November bis März) im Beisein 
einer ÖBB durchzuführen.

H 1.5 Maßnahme AFB-VF2: Störungsarme Gestaltung von Abend- und Nachtbeleuchtung Fledermäuse:
Zur Minimierung von Beleuchtungsdauer und -intensität und damit der Vermeidung einer erheblichen 
Störung sind alle Beleuchtungseinheiten im Plangebiet entsprechend zu gestalten. Es ist ein 
Beleuchtungskonzept zu erstellen, das mit der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde (Amt für 
Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen) abzustimmen ist. Nachfolgende Hinweise sind zu 
berücksichtigen:
- Begrenzung von Lichtkegeln auf zu beleuchtende Objekte
- Vermeidung von vertikaler und horizontaler Lichtstreuung durch bodennahe/ gerichtete Beleuchtung 
mit Abschirmung nach oben bzw. zu Bereichen, die nicht beleuchtet werden müssen (Verwendung 
abgeschirmter Leuchten mit geschlossenem Gehäuse)
- keine Verwendung von Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) oder mit einer
korrelierten Farbtemperatur > 2.700 K
- Beschränkung der Lichtintensität auf die notwendige Mindestbeleuchtungsstärke
- keine Beleuchtung bei Einflugöffnungen von Fledermausquartierbereichen.
Während der Bauphase sind Störungen durch Lichtquellen zu vermeiden. Die Beleuchtungsstärke hat 
an der Ostfassade des Quartiergebäudes weniger als 0,1 lx zu betragen.

H 1.6 Maßnahme AFB-VV1: Bauzeitenregelung Brutvögel:
Zur Vermeidung einer erheblichen Störung bzw. einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
und einer damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Vögeln ist eine Bauzeitenregelung 
umzusetzen. Die Baufeldfreimachung ist auf einen Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der 
im Plangebiet vorkommenden Brutvögel zu beschränken. Die Arbeiten sind während der Brutzeit nicht 
für längere Zeit zu unterbrechen, da ansonsten eine Ansiedlung von Vögeln im Baufeld nicht 
auszuschließen ist. Der mögliche Zeitraum für die Baufeldfreimachung im Rahmen der 
Bauzeitenregelung für die Vögel ist demnach: - Gebäude und Ruinen: 11.09. bis 10.03. (Ausnahme 
Fledermaus-Winterquartier, s. Nr. H1.1) - Gehölze sowie Brachflächen, einschließlich versiegelter 
Flächen mit Ruderalvegetation: 1.10. bis 31.01. Die Bautätigkeiten zur Freimachung der einzelnen 
Baufelder können außerhalb der Brutzeit begonnen werden und ohne Unterbrechung in die Brutzeit 
hinein fortgesetzt werden. Des Weiteren sind im Fall einer technologisch bedingten Bauunterbrechung 
nach Abstimmung mit der UNB Vergrämungsmaßnahmen auf der Eingriffsfläche vorzunehmen.

H 1.7 Maßnahme AFB-VZ1: Einrichten Absperr-/Leiteinrichtung Zauneidechse:
Zur Vermeidung einer Tötung von Zauneidechsen, ist das gesamte Baufeld vor Beginn der 
Bautätigkeiten nach Norden durch eine Absperr-/ Leiteinrichtung abzugrenzen, so dass keine 
Zauneidechsen aus Richtung der Bahntrasse auf das Baufeld gelangen können. Die Absperr-/ 
Leiteinrichtung ist am nördlichen Rand des Geltungsbereichs aufzustellen und sollte für den gesamten 
Bauzeitraum aufrechterhalten werden. Des Weiteren ist der Bereich mit der Teilpopulation der 
Zauneidechse innerhalb des Geltungsbereiches mit einer Absperr-/Leiteinrichtung in ausreichendem 
Abstand zu umfassen. Die Absperreinrichtungen sollten zur Zeit der Winterruhe errichtet werden. Der 
genaue Verlauf im Gelände und der Zeitpunkt der Aufstellung sind mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen.

H 1.8 Maßnahme AFB-VZ2: Umsiedeln Zauneidechsen:
Zur Vermeidung einer Tötung von Zauneidechsen sind im Zeitraum der Winterruhe im Bereich des 
Zauneidechsenvorkommens jegliche Handlungen zu unterlassen. Ab April können innerhalb der 
Absperrung Individuen der Zauneidechse abgesammelt werden und ohne Zwischenhälterung auf die im 
Vorfeld fertig gestellte Ersatzfläche (CEF3) überführt werden. Der Bereich innerhalb der Absperrung ist 
auf Individuen der Zauneidechse im Rahmen von mehreren Begehungen zu kontrollieren, wobei der 
Umfang mit der zuständigen UNB abzustimmen ist. Beim Umsetzen der Zauneidechsen aus dem 
Geltungsbereich in den Bereich nördlich der Absperrung sollten zuvor Flächen mit einer Größe von 50 
m² für die Umsiedlung hergerichtet werden.

H 1.9 Bei Abrissmaßnahmen an Gebäuden ist während der Bauphase eine ökologische Baubegleitung 
durchzuführen. Vor Abriss sind die Gebäude durch fachkundiges Personal auf Vorkommen 
artenschutzrechtlich relevanter Arten zu prüfen. Aufgabe der ökologischen Baubegleitung (ÖBB) ist 
zudem die Überwachung der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen. Bei Fällungen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser von >25 cm ist der 
jeweilige Baum zuvor durch die ÖBB auf Vorkommen oder Spuren von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zu untersuchen. Im Rahmen der ÖBB sollte ebenfalls fortwährend auf Individuen aller 
Reptilien-Arten geachtet werden und diese bei Auffinden außerhalb des Baufeldes verbracht werden. 
Sollten durch die ÖBB in zuvor unzugänglichen Bereichen weitere Niststätten oder Quartiere entdeckt 
werden, so sind diese entsprechend der im Artenschutzfachbeitrag aufgeführten 
Ausgleichsverhältnisse auszugleichen.

H.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen
H 2.1 Im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 15.W.188-2TB wird ein externes Ausgleichserfordernis 

von 11.120 m² Kompensationsflächenäquivalent ermittelt. Das Ausgleichserfordernis wird durch den 
Kauf von Ökopunkten gemäß § 1a Abs. 3 BauGB aus dem Ökokonto LRO-026 "Errichtung von 
Naturwaldparzellen im Bereich Gottesgabe, Lühburg, Untersuchungsgebiet 2" beglichen. Die 
Umsetzung des externen Ausgleichs wird rechtlich gesichert.Vor Satzungsbeschluss ist der UNB eine 
Reservierungsbestätigung für die als Ausgleich benötigten Flächenäquivalente aus dem Ökokonto 
LRO-026 vorzulegen.

H 2.2 Als Ausgleich für die erforderliche Waldumwandlung werden aus einem geeigneten 
Waldkompensationspool 34.771 Waldpunkte aus der Landschaftszone Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte erworben.

H.3 Baumschutz
H.3.1 Für erforderliche Baumfällungen zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen sind Fällanträge mit 

den Bauanträgen zur Genehmigung einzureichen. Für erforderliche Baumfällungen, die nicht im 
Zusammenhang mit einem baugenehmigungspflichtigen Vorhaben stehen, ist der Antrag zur Fällung an 
das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen zu stellen.

H 3.2 Bei Baumneupflanzungen sind die Vorgaben des Merkblatts „Baumpflanzungen in der Hansestadt 
Rostock“ einzuhalten.

H.3.3 Um eine Schädigung des Wurzelbereiches (Kronendurchmesser zuzüglich 1,50 m) von zu erhaltenden 
Bäumen im Plangebiet und daran angrenzend zu vermeiden, sind jegliche bau- und anlagenbedingte 
Beeinträchtigungen auszuschließen. Wurzelverletzende bzw. bodenverdichtende Tätigkeiten im 
Wurzelbereich sind unzulässig. Es sind während der Bauphase die geltenden Standards bei der 
Bauausführung zu beachten. Es sind insbesondere Schutzmaßnahmen für den Wurzelbereich bei 
Bodenauf- und -abtrag, Gründung und der Baustelleneinrichtung vorzusehen. Rückbau und Abtrag der 
Oberflächenbefestigungen sind am Baum Nr. 1 (s. GOP) und an Planstraße C auf Höhe der Bäume Nr. 
14 bis 19 (außerhalb des Geltungsbereiches) in Zusammenarbeit mit einer baumfachlichen 
Baubegleitung zu planen und durchzuführen. Je nach Erfordernis sind Wurzelschutzmaßnahmen 
auszuführen.

H.4 Pflegemaßnahmen

Für die Entwicklungspflege auf allen öffentlichen Grün- und Straßenflächen sind nachfolgende 
Entwicklungsfristen zu beachten: Baumpflanzungen 3 Jahre, Strauchpflanzungen 5 Jahre, 
Rasenflächen 3 Jahre und Fassaden- sowie Dachbegrünung 2 Jahre.

H.5 Bodenschutz

Bei den Erd- und Bodenarbeiten ist der kulturfähige Oberboden gesondert abzutragen, separat 
fachgerecht in Miete zu lagern und nach der Herstellung des Planums unverzüglich auf die geplanten 
Vegetationsflächen wieder aufzubringen. Dabei sind die einschlägigen Bestimmungen des 
Bodenschutzes, insbesondere die DIN 18915 zu berücksichtigen.

H.6 Altlasten

Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes 
(unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, 
Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstückseigentümer gemäß § 15 KrWG zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim 
Amt für Umwelt- und Klimaschutz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 2 Abs. 1 
LBodSchG M-V wird hingewiesen. Eine Zuwiderhandlung stellt gemäß 17 Abs. 1 LBodSchG M-V eine 
Ordnungswidrigkeit dar.

Teil B  Textteil zum Bebauungsplan
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung, aufschiebend bedingte Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 BauGB, §§ 
1, 4, 6, 11 BauNVO)

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Ferienwohnungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO).

1.2 Das sonstige Sondergebiet SO 2 nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Großflächiger 
Einzelhandel" dient der Unterbringung von Betrieben des großflächigen Lebensmitteleinzelhandels 
(Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche von insgesamt maximal 2.100 m² zzgl. allen Anlagen, die 
zum Betrieb von Lebensmittelmärkten erforderlich sind (z.B. Zufahrten, Stellplatze für Einkaufswagen, 
Werbeanlagen). Zusätzlich sind im sonstigen Sondergebiet SO 2 mit der Zweckbestimmung 
„Großflächiger Einzelhandel“ die folgenden Nutzungen zulässig:
- Lebensmittelhandwerksbetriebe und handwerksähnliche Lebensmittelhandelsbetriebe,
- Schank- und Speisewirtschaften,
- Wettannahmestellen (i.S.v. Lotto-Toto-Annahmestellen),
- Paketdienststellen und Paketstationen.
Ausnahmsweise zulässig sind weitere Dienstleistungsbetriebe.

1.3 In den sonstigen Sondergebieten SO 1 und SO 3 nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„Parkhaus" sind Parkhäuser zulässig. In dem SO3 sind im obersten Geschoss zusätzlich gewerbliche 
Einrichtungen zulässig.

1.4 In den Mischgebieten (MI) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16  21a BauNVO)
2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) ist gemäß Planeintrag als Höchstmaß festgesetzt. Ausnahmsweise darf 

die festgesetzte GRZ im WA1 durch Tiefgaragen mit ihren Rampen und Zufahrten bei ausreichender 
Überdeckung bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Die Regelungen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO bleiben unberührt.

2.2 Aufschüttungen und Abgrabungen zur Geländemodellierung sind in allen Baugebieten, auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen, zur Anpassung an die festgesetzte Fahrbahnoberkante der 
Verkehrsfläche und an die Nachbargrenzen zulässig. Sie sind ohne Anrechnung auf die GRZ zulässig.

2.3 Die Zahl der Vollgeschosse ist gemäß Planeintrag als Höchstmaß festgesetzt. Weitere Geschosse sind 
unzulässig. (§ 20 BauNVO)

2.4 Die Höhe baulicher Anlagen ist über die Gebäudehöhe GH als Höchstmaß in Metern festgesetzt. Als 
Gebäudehöhe gilt der Abstand zwischen dem unteren und dem oberen Bezugspunkt. Oberer 
Bezugspunkt ist der obere Gebäudeabschluss OK (bei geneigten Dächern die Firsthöhe, bei 
Flachdächern der obere Abschluss der Außenwand bzw. Oberkante Attika). Unterer Bezugspunkt für 
die Gebäudehöhe ist die festgesetzte Höhenlage der Fahrbahnoberkante der Verkehrsfläche in Metern 
über DHHN2016, die der Erschließung des jeweiligen Baugrundstückes dient, senkrecht gemessen in 
der Mitte zur nächstgelegenen Gebäudeseite. Die Höhenlage dieses Punktes ist durch lineare 
Interpolation aus den beiden benachbarten, in der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen zu 
ermitteln. Die Oberkante des Fertigfußbodens Erdgeschoss darf, bezogen auf den unteren 
Bezugspunkt, das Maß + 0,50 m nicht überschreiten. Fällt bzw. steigt das Gelände von dem unteren 
Bezugspunkt zur nächstgelegenen Gebäudeseite, sind die festgesetzten Höhen über dem unteren 
Bezugspunkt um das Maß des Gefälles zu verringern bzw. um das Maß der Steigung zu erhöhen. (§ 16 
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 BauNVO)

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO)
3.1 Höhenunterschiede zu Nachbargrundstücken sind durch Abböschungen auf dem eigenen Grundstück 

oder durch Stützmauern an der gemeinsamen Grundstücksgrenze auszugleichen, hier ist eine Höhe 
der gemeinsamen Stützmauer von max. 1,00 m zulässig. Zwischen Stützmauer und öffentlicher 
Verkehrsflächen ist ein Abstand von 0,5 m einzuhalten. Bei besonders schwierigen 
Geländeverhältnissen können als Ausnahme Stützmauern bis zu einer Höhe von max. 2,00 m 
zugelassen werden. (§ 67 LBauO M-V) Die neue Geländehöhe ist in diesen Bereichen die maßgebliche 
Bezugshöhe für die Berechnung der Abstandsflächen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) Stützmauern zu 
öffentlichen Grünflächen hin sind nicht zulässig. Zu öffentlichen Grünflächen sind die Baugrundstücke 
durch flachgeneigte Böschungen (maximale Neigung 1:3) auf das angrenzende Geländeniveau 
anzugleichen.

3.2 In der abweichenden Bauweise -a1- sind die Gebäude innerhalb des Baufensters aus 
Lärmschutzgründen als durchgehender Gebäuderiegel und ohne Abstand zu errichten. (§ 22 Abs. 4 
BauNVO)

3.3 In der abweichenden Bauweise -a2- dürfen Gebäude mit einer maximalen Gebäudelänge von 60 m 
errichtet werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der offenen Bauweise. (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

3.4 In der abweichenden Bauweise -a3- dürfen Gebäude mit einer Gebäudelänge von mehr als 50 m 
errichtet werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der offenen Bauweise. (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

3.5 In der abweichenden Bauweise -a4- dürfen Gebäude mit einer maximalen Gebäudelänge von 32 m 
errichtet werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der offenen Bauweise. (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

3.6 In der abweichenden Bauweise -a5- dürfen Gebäude mit einer Gebäudelänge von mehr als 50 m 
errichtet werden. Ein zweiseitiger Grenzbau ist zulässig. (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

3.7 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA 1.2 kann eine Überschreitung der Baugrenzen der 
zur Neubrandenburger Straße zugewandten Gebäudeseite durch untergeordnete Bauteile wie 
verglaste und unbeheizte Loggien und Wintergärten sowie Erker ausnahmsweise um bis zu 1,50 m 
zugelassen werden, wenn insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Länge der jeweiligen Außenwand 
jedes Geschosses in Anspruch genommen wird. (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

3.8 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA 1.3 kann eine Überschreitung der Baugrenzen auf 
der straßenabgewandten Gebäudeseite durch untergeordnete Bauteile wie Balkone, Loggienbalkone, 
offene oder verglaste und unbeheizte Loggien und Wintergärten sowie Erker bis zu einer Tiefe von 1,50 
m zugelassen werden, wenn insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Länge der jeweiligen Außenwand 
jedes Geschosses in Anspruch genommen wird.(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

3.9 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA 1.3 kann eine Überschreitung der Baugrenzen auf 
der straßenabgewandten Gebäudeseite durch Terrassen vor Erdgeschosswohnungen in einer Tiefe bis 
zu 2,50 m und einer Länge von bis zu 4,00 m je Wohneinheit zugelassen werden. (§ 23 Abs. 3 
BauNVO)

3.10 Tiefgaragen dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 bei ausreichender Überdeckung auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden.

3.11 In den Sondergebieten kann eine Überschreitung von festgesetzten Baugrenzen durch 
Fassadenbegrünung und deren Konstruktion bis zu einer Tiefe von 1,00 m auf dem eigenen 
Grundstück ausnahmsweise zugelassen werden, sofern diese Überschreitung für eine funktionierende 
Fassadenbegrünung erforderlich ist. (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

3.12 Bei den rechtmäßig errichteten baulichen Anlagen in den Mischgebieten MI 1 und MI 2 sowie im 
allgemeinen Wohngebiet WA 4, die ganz oder teilweise außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen, können ausnahmsweise genehmigungspflichtige bauliche Maßnahmen, die 
dem Erhalt, der Pflege, der Sanierung und der Modernisierung dienen, zugelassen werden.

3.13 Mit Ausnahme der in den Festsetzungen Nr. 3.7, bis 3.12 genannten Bereiche ist in allen anderen 
Baugebieten eine Überschreitung der Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO unzulässig.

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
i.V.m. § 12 BauNVO und § 14 BauGB)

4.1 In den Baugebieten WA1, WA2 und WA3 sowie im SO2 dürfen gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO keine 
oberirdischen Stellplätze oder Garagen errichtet werden. Oberirdische Garagengeschosse sind in den 
Gebäuden der allgemeinen Wohngebiete unzulässig.

4.2 In den Mischgebieten sowie in den allgemeinen Wohngebieten sind, mit Ausnahme des allgemeinen 
Wohngebietes WA1, keine Tiefgaragen zulässig.

4.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA1 sind, mit Ausnahme der Be- und Entlüftungsöffnungen, die Anlagen 
für Tiefgaragen vollständig unterirdisch anzulegen. Die Decken der Tiefgaragen sind außerhalb der 
Gebäude um mindestens 1,00 m unter das anschließende Geländeniveau abzusenken und ebenso 
hoch mit einem fachgerechten Bodenaufbau zu überdecken. Die Tiefgaragenein- und ausfahrten sind 
in die Bebauung zu integrieren.

4.4 In den allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten sind Nebenanlagen im Sinne des §14 Abs. 1 
BauNVO, mit Ausnahme von Zuwegungen, nur in den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Ausnahmsweise können nicht überdachte Fahrradabstellplätze bis zu einer Größe von 10 m² pro 
Hauseingang und (überdachte) Sammelstellen zur Abfallentsorgung zugelassen werden. (§ 14 Abs. 1 
und § 23 Abs. 5 BauNVO)

4.5 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind auf der Fläche zwischen 
Straßenbegrenzungslinie der Planstraße A und straßenseitiger Baugrenze bzw. deren geradliniger 
Verlängerung bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen keine Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO 
zulässig. Hiervon ausgenommen sind notwendige Hauszugangswege. Die Flächen sind gärntnerisch 
anzulegen und mit einem straßenraumwirksamen Grünvolumen zu gestalten. Mindestens 30% der 
Fläche sind mit einheimischen Gehölzen und Bäumen anzulegen. Je 15 laufende Meter sind mind. 1 
Baum der Pflanzliste 1 zu bepflanzen. Die Baumpflanzungen können auf die gemäß Festsetzung Nr. 
8.4.1 festgesetzte Anzahl von Baumpflanzungen angerechnet werden. In Bereichen mit notwendigen 
Ein- und Ausfahrten, Grundstückszufahrten, Rettungsfenstern und an Standorten, an denen die 
Einordnung von Straßenlaternen erfolgen soll, ist eine Vergrößerung der Baumabstände von bis zu 5 m 
zulässig. Ausfälle sind durch Neupflanzungen ortsnah und gleichwertig zu ersetzen. Die verbleibenden 
Freiflächen sind durch die Einsaat von Gebrauchsrasen (Typ RSM 2.3) zu gestalten.

5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen - Sichtdreiecke - sind Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sowie Parkplätze unzulässig. 
Grundstückseinfriedungen und Strauchwerk dürfen im Bereich der Sichtdreiecke eine Höhe von 0,80 m 
über Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. Davon ausgenommen sind vorhandener Baumbestand 
sowie Neuanpflanzungen mit einer Kronenansatzhöhe von über 2,0 m.

6. Flächen und Maßnahmen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 u. 16 
BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Zum Schutz vor Überflutung bei Starkregenereignissen ist die Einleitmenge von Regenwasser in das 
örtliche Kanalnetz zu begrenzen. Das innerhalb der Baugebiete und auf den Planstraßen anfallende, 
unbelastete Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebietes in unterirdischen Staukanälen oder 
Zisternen zwecks Rückhaltung zu sammeln und gedrosselt in die örtliche Vorflut einzuleiten. Durch 
technische Drosseleinrichtungen ist sicherzustellen, dass aus den Baugebieten eine 
Regenwassereinleitmenge in den öffentlichen Regenwasserkanal von 23,8 l/s in die Neubrandenburger 
Straße und 11,8 l/s in den Kassebohmer Weg nicht überschritten wird. (§ 9 (1) Nr. 14, 16c BauGB)

6.2 Zum Schutz vor Überflutung bei Starkregenereignissen und dem Erhalt des natürlichen 
Wasserhaushaltes sind auf den Baugebieten Anlagen zur Rückhaltung oder Versickerung von 
Niederschlagswasser mit einem Speichervolumen von mindestens 20,2 L pro m² Dachfläche dauerhaft 
herzustellen und funktionsfähig zu unterhalten (Versickerungsrigole, Regenwasserzisterne, 
Retentionsdach). Es ist ein zusätzlicher Regenwasserrückhalt auf den Dachflächen sicherzustellen. 
Hierfür sind die Dachflächen mit einem Wasserrückhalteelement als Retentionsdach gemäß 
Festsetzung Nr. 8.4.6 anzulegen. Kombinationen aus Retentionsdach und Regenwassernutzung sind 
zulässig. Der Regenwasserrückhalt kann ebenfalls durch Sammlung in Zisternen erfolgen, die z.B. zur 
Gartenbewässerung genutzt werden. Überläufe sind an die Regenentwässerung anzuschließen. 
Grundstücksübergreifende Maßnahmen können zugelassen werden. (§ 9 (1) Nr. 14, 16c BauGB)

7. Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 bis 1.3 sowie im WA 2.1 ist bei allen Wohnungen jeweils die 
Hälfte der schutzbedürftigen Räume nach DIN 4109-1:2018-01 an der lärmabgewandten Gebäudeseite 
anzuordnen. Die lärmabgewandte Seite ist bei den WA 1.1 bis 1.3 die Nordost- bzw. Südostseite und 
beim WA 2.1 die Nordostseite. Diese Räume sind als Schlafräume zu nutzen. Von dieser 
Grundrissgestaltung kann im WA 1.2 ausnahmsweise abgewichen werden, wenn diese aus 
städtebaulich-architektonischen Gründen nicht möglich ist. Nicht an den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten angeordnete, baulich verbundene Außenwohnbereiche sind baulich schließbar als 
verglaste und unbeheizte Loggien, Wintergärten oder Erker auszuführen.

7.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 bis 1.3 sind die Außenöffnungen der schutzbedürftigen 
Räume einschließlich Wohnküchen mit einer Grundfläche größer als 12 m², welche nach Südwesten 
oder Nordwesten ausgerichtet sind, als besondere Fensterkonstruktionen auszuführen oder mit 
baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung auszustatten. Durch diese ist sicherzustellen, dass bei einer 
Teilöffnung die Innenpegel von 40 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in den schutzbedürftigen Räumen 
von Wohnungen nicht überschritten werden. Für sonstige schutzbedürftige Räume ist der Wert von 40 
dB(A) tags anzusetzen.

7.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA 1.4 sind die Fenster von Schlafräumen, welche an der nordwestlichen 
Seite angeordnet bzw. dorthin ausgerichtet sind, als besondere Fensterkonstruktionen auszuführen 
oder mit baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung auszustatten. Durch diese ist bei einer Teilöffnung 
der Innenpegel von 30 dB(A) nachts einzuhalten. Baulich verbundene Außenwohnbereiche, welche an 
der nordwestlichen Seite angeordnet bzw. dorthin ausgerichtet sind, sind baulich schließbar als 
verglaste und unbeheizte Loggien, Wintergärten oder Erker auszuführen.

7.4 Im allgemeinen Wohngebiet WA 2.1 sind die Fenster von Schlafräumen, welche nach Südwesten 
ausgerichtet sind, als besondere Fensterkonstruktionen auszuführen oder mit baulichen Maßnahmen 
gleicher Wirkung auszustatten. Durch diese ist bei einer Teilöffnung der Innenpegel von 30 dB(A) 
nachts einzuhalten. Schlafräume dürfen nicht an der Nordwestseite des Baufelds angeordnet werden. 
Baulich verbundene Außenwohnbereiche, welche in der nördlichen Hälfte des Baufelds an der 
südwestlichen oder nordwestlichen Seite angeordnet sind, sind baulich schließbar als verglaste und 
unbeheizte Loggien, Wintergärten oder Erker auszuführen.

7.5 Im allgemeinen Wohngebiet WA 2.2 sind die Fenster von Schlafräumen, welche in der nördlichen Hälfte
des Baufelds nach Nordosten, Nordwesten oder Südwesten ausgerichtet sind, als besondere 
Fensterkonstruktionen auszuführen oder mit baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung auszustatten. 
Durch diese ist bei einer Teilöffnung der Innenpegel von 30 dB(A) nachts einzuhalten.

7.6 In den allgemeinen Wohngebieten WA 3.1 und WA 4.1 sind die Fenster von Schlafräumen, welche 
nach Nordosten, Nordwesten oder Südwesten ausgerichtet sind, als besondere Fensterkonstruktionen 
auszuführen oder mit baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung auszustatten. Durch diese ist bei einer 
Teilöffnung der Innenpegel von 30 dB(A) nachts einzuhalten. Baulich verbundene Außenwohnbereiche, 
welche an den Nordwest- oder Nordost-seiten angeordnet bzw. dorthin ausgerichtet sind, sind baulich 
schließbar als verglaste und unbeheizte Loggien, Wintergärten oder Erker auszuführen.

7.7 Im Mischgebiet MI 1.2 sind die Fenster von Schlafräumen, die an der Nordwest- oder Nordostseite 
angeordnet sind, mit aktiven schallgedämmten Lüftungsanlagen auszustatten. Alternativ können diese 
Fenster als besondere Fensterkonstruktionen ausgeführt werden oder bauliche Maßnahmen gleicher 
Wirkung vorgesehen werden. Durch diese ist bei einer Teilöffnung der Innenpegel von 30 dB(A) 
einzuhalten.

7.8 Im Mischgebiet MI 2 sind die Fenster von Schlafräumen mit aktiven schallgedämmten Lüftungsanlagen 
auszustatten. Fenster von Schafräumen dürfen nicht an der Nordwestseite angeordnet werden.

7.9 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen gemäß Nr. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einzuhalten.
Der nach Gleichung 6 erforderliche maßgebliche Außenlärmpegel La ist im Beiplan dargestellt. Die 
Werte betragen 58 bis 70 dB(A) und beziehen sich auf die maßgebliche Nachtzeit. Der Zielinnenpegel 
KRaumart nach Gleichung 6 beträgt 30 dB für Aufenthaltsräume von Wohnungen, Unterrichtsräume 
und Ähnliches und 35 dB für Büroräume und Ähnliches. Bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen, 
Unterrichtsräumen, Büroräumen und Ähnlichem ist durch die Außenbauteile der Mindestwert des 
gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes Rw,ges von 30 dB einzuhalten. Damit betragen die im 
Plangebiet zu erreichenden Werte des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes Rw,ges der 
Außenbauteile der schutzbedürftigen Räume von Wohnungen 30 bis 40 dB.
Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen ist nach der DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4 zu führen. 
Dabei darf nach Nr. 4.4.5.1 für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten der 
maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei 
geschlossener Bebauung bzw. Innenhöfen um 10 dB gemindert werden.
Wenn durch eine ergänzende schalltechnische Untersuchung für ein konkretes Vorhaben 
nachgewiesen wird, dass die Werte des maßgeblichen Außenlärmpegels durch vorgelagerte 
abschirmende Bebauungen oder andere Umstände vermindert werden, darf von diesen Anforderungen 
entsprechend abgewichen werden. Der maßgebliche Außenlärmpegel ist gemäß DIN 4109-2:2018-01, 
Nr. 4.4.5 zu bestimmen.

8. Grünordnerische Festsetzungen
8.1 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25a BauGB)
8.1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“ ist die 

vorhandene Baumreihe an der Neubrandenburger Straße bzw. die geplante Baumreihe aus dem 
Teilbereich 1 fortzuführen und durch 14 weitere Baumanpflanzungen zu gestalten. Für die Baumreihe 
ist die Baumart Winter-Linde in der Mindestqualität StU 18-20 cm und 4xv zu verwenden. Freiflächen 
sind als Rasen zu gestalten. Eine Querung zwecks Abholung oder Bereitstellung von Müllbehältern 
ist unzulässig.

8.1.2 Die zentrale öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Quartiersgrün" ist parkartig mit 
standortgerechten Laubgehölzen, Freiflächen, Spielstationen für Kinder bis 13 Jahren, Fitnessgeräten 
(Mehrgenerationen) sowie Aufenthaltsbereichen mit Bänken zu gestalten und zu unterhalten. Im Umfeld 
der öffentlichen Grünfläche „Sport“ sind robuste Sitzgelegenheiten aufzustellen. Für die Anlage von 
Wegen, Plätzen, Spiel- und Sportstationen und sonstigen Flächen für die Naherholung sind 
Versiegelungen von max. 15 % der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Quartiersgrün" 
zulässig. Die innerhalb der öffentlichen Grünfläche herzustellenden Wege und Plätze sind als 
wassergebundene Wegedecke zu bauen.
Insgesamt sind 15 Großbäume mit Baumarten der Pflanzliste 4 in der genannten Qualität anzupflanzen.
Auf den übrigen Standorten sind Bäume der Pflanzliste 1 in der dort genannten Qualität anzupflanzen. 
Es sind jeweils drei Strauchgruppen à fünf Sträucher mit Arten der Pflanzliste 2 zu pflanzen. Die 
verbleibenden Freiflächen sind durch die Einsaat von Gebrauchsrasen mit hohem Kräuteranteil (Typ 
RSM 2.4) zu gestalten. Die Rasenflächen sind extensiv zu pflegen: Die Mahd sollte maximal dreimal im 
Jahr im Juni, August und Oktober durchgeführt werden. Das Mähgut ist anschließend zu beräumen. 
Eine Düngung der Grünfläche ist zu unterlassen.

8.1.3 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sport“ ist ein Kleinspielfeld in der 
Mindestgröße 11 m x 20 m mit einem Ballfangzaun (Mindesthöhe 4,0 m) anzulegen.

8.2 Begrünung von Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
8.2.1 In der Planstraße A sind 7 standortgerechte Laubbäume als Hochstämme zu pflanzen. Es sind Arten 

gem. Pflanzenliste 1 in mindestens der dort vorgegebenen Qualität zu verwenden. Bei der Verwendung 
von kleinkronigen Bäumen sind mindestens 6,0 m Abstand zwischen Baumanpflanzung und Fassade 
einzuhalten. Bei mittel- und großkronigen Bäumen sind mindestens 8,0-10,0 m einzuhalten. Es ist eine 
Baumart zu wählen. Die Straßenbäume sind mit einem beidseitigen Anfahrschutz (Baumbügel) zu 
sichern. In Bereichen mit notwendigen Ein- und Ausfahrten, Grundstückszufahrten, Rettungsfenstern 
und an Standorten, an denen die Einordnung von Straßenlaternen erfolgen soll, ist eine Vergrößerung 
der Baumabstände zulässig.

8.3 Begrünung von Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
8.3.1 Auf den privaten Baugrundstücken ist je 4 oberirdischer Kfz-Stellplätze ein kleinkroniger Baum der 

Arten und Qualität aus Pflanzliste 1 anzupflanzen. Es sind die unter Festsetzung Nr. 8.4.8 genannten 
Anpflanzbedingungen zu schaffen und Schutzmaßnahmen vorzusehen.

8.4 Anpflanzgebote für Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
8.4.1 Pflanzgebot 1 - Gehölzanpflanzungen in den Baugebieten:

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind Bäume in folgender Anzahl zu pflanzen: im WA 1 sind 43 
Bäume, im WA 3 sind 10 Bäume, im WA 5 sind 2 Bäume und im MI 1 ist ein Baum anzupflanzen. 
Innerhalb von WA 2 sind 15 Bäume anzupflanzen, wovon 7 Bäume als Reihe parallel zur Planstraße B 
und mit einem Pflanzabstand von 10,0 m zu pflanzen sind. Es sind weitere Abstandsvorgaben aus 
Festsetzung 8.2.1 zu beachten. Es sind Baumarten der Pflanzliste 1 zu verwenden.
Gruppenpflanzungen sind zulässig, dabei ist zwischen den Bäumen ein Mindestabstand von 4,0 m 
einzuhalten.
Die verbleibenden unversiegelten Flächen sind zu mindestens 10 % mit Sträuchern der Pflanzliste 2 zu 
gestalten. Die Sträucher sind in Gruppen mit 3 bis 5 Pflanzen oder als Hecken zu pflanzen. Der 
Pflanzabstand der einzelnen Gehölze untereinander muss 1,0 m bis 1,20 m betragen. Die 
verbleibenden nicht überbauten Flächen sind mit Gebrauchsrasen (Typ RSM 2.3) zu begrünen.

8.4.2 Pflanzgebot 2 - Begrünung der Wohngebiete:
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Flächen zwischen 
Straßenbegrenzungslinie der Planstraße A und straßenseitiger Baugrenze bzw. deren geradliniger 
Verlängerung bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen gärtnerisch anzulegen und mit einem 
straßenraumwirksamen Grünvolumen zu gestalten. Es ist eine zweireihige Hecke aus 30 % heimischen 
Straucharten mit einem Reihenabstand von 1,5 m anzulegen. In der den Wohngebäuden zugewandten 
Reihe sind Sträucher mit einer Wuchshöhe von 4,0 bis 6,0 m und mit einem Pflanzabstand von 2,0 m 
zu verwenden. In der zweiten Reihe sind Sträucher mit einer Wuchshöhe von 1,5 bis 3,5 m pflanzen. 
Unterbrechungen der Heckenanpflanzungen sind nur für Zuwegungen zu den Wohngebieten von max. 
1,5 m, Feuerwehrzufahrten von max. 3,5 m und für Tiefgaragenzufahrten von max. 6,0 m Breite 
zulässig. Ausfälle sind durch Neupflanzungen ortsnah und gleichwertig zu ersetzen. Die verbleibenden 
Freiflächen sind durch die Einsaat von Gebrauchsrasen (Typ RSM 2.3) zu gestalten.

8.4.3 Pflanzgebot 3 - Eingrünung der Gebäude in den SO-Gebieten 1 und 2:
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist im 
Bereich des Sonstigen Sondergebietes SO 1 an der südlichen Grenze des Baufeldes und im SO 2 an 
der östlichen Grenze des Baufeldes eine mindestens einreihige Hecke aus den Arten und der Qualität 
der Pflanzlisten 2 und 5 anzupflanzen.
Es sind 40 % Heister und 60 % Sträucher und davon jeweils mindestens zwei verschiedene Arten zu 
verwenden. Der Pflanzabstand zwischen den Sträuchern sollte 1,0 m und zwischen den Heistern 3,0 m 
betragen. Zu den Fassaden ist ein Abstand von 2,0 m einzuhalten.

8.4.4 Pflanzgebot 4 - Eingrünung Parkhaus im Gebiet SO 3:
Das Parkhaus ist an der nordöstlichen und südöstlichen Fassade zu begrünen. Hierfür ist innerhalb der 
festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine 
durchgängige, einreihige Schnitthecke mit Straucharten gem. Pflanzliste 2 zu pflanzen. Der 
Mindestabstand der Sträucher zur Fassade beträgt 0,5 m und untereinander mindestens 0,35 cm.
Innerhalb des festgesetzten Pflanzgebotes sind vor die einreihige Schnitthecke Bäume gem. Pflanzliste 
6 in regelmäßigen Abständen von 8 m zu pflanzen. Der Mindestabstand zwischen Baumpflanzung und 
Fassade muss 2,5 m betragen.
Unterbrechungen der Heckenpflanzungen sind nur für Zuwegungen ohne Zufahrt (Notausgänge etc.) 
bis zu einer Breite von 1,2 m zulässig.
Die festgesetzte Pflanzmaßnahme ist durch den Grundstückseigentümer spätestens in der auf der 
Fertigstellung des Hauptgebäudes folgenden Pflanzperiode durchzuführen.

8.4.5 Pflanzgebot 5 - Abschirmungsgrün zwischen Wohn- und Gewerbenutzung: Die Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im MI1 ist mindestens zu 50 % mit Gehölzen 
der Pflanzliste 2 zu gestalten. Sträucher in Strauchgruppen sind im Verband 1,0 m x 1,5 m zu pflanzen. 
Vorhandene Gehölze sind einzubeziehen. Die zum Erhalt festgesetzten Gehölze sind zu erhalten und 
zu pflegen. Bei Abgang der Bäume sind heimische Laubbäume in der Mindestqualität StU. 16-18 cm, 
3xv. ortsnah zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Freiflächen sind mit Rasen zu begrünen.

8.4.6 Bei der Errichtung von Gebäuden sind Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis 5° Dachneigung ab 
einer Dachfläche von 15 m² zu begrünen. Davon ausgenommen sind Flächen für notwendige 
technische Anlagen oder für Erholungszwecke nutzbare Freibereiche auf den Dächern (z.B. 
Dachgärten, Terrassen). Die Ausnahme gilt nicht für PV-Anlagen. Die Substratschicht muss eine 
Mächtigkeit von mindestens 15 cm (einschließlich Drainschicht) aufweisen, um eine Wirkung als 
Retentionsdach zu erzielen. Die Bepflanzung ist mit einer extensiven Begrünung mit 
Sedum-Gras-Kräutermischungen regionale Herkunft herzustellen. Die Begrünung ist zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Es ist eine Entwicklungspflege von zwei Jahren einschließlich Entfernung von 
unerwünschtem Aufwuchs durchzuführen. Eine Dachbegrünung in Kombination mit aufgeständerten 
Anlagen zur solaren Energiegewinnung ist zulässig, sofern die Dachbegrünung und deren 
Wasserrückhaltefunktion dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

8.4.7 Flächen auf nicht überbauten Tiefgaragen sind gärtnerisch anzulegen und intensiv mit einheimischen 
Gehölzen zu begrünen. Die Mindesthöhe der durchwurzelbaren Substratauflage beträgt 1,00 m. Wege 
mit wassergebundener Decke sind zulässig. Je 100 m² Tiefgaragendach ist darauf ein Großstrauch / 
Kleinbaum zu pflanzen.

8.4.8 Für zeichnerisch und textlich festgesetzte Baumanpflanzungen sind folgende Anpflanzbedingungen zu 
schaffen: Die Mindestgröße der unbefestigten Baumscheibe darf 12 m² nicht unterschreiten. Der 
Pflanzstreifen muss mindestens eine Breite von 2,5 m unversiegelten Boden aufweisen. Der 
durchwurzelbare Raum muss eine Mindestfläche von 16 m² aufweisen und eine Mindesttiefe von 0,8 m 
besitzen. Die Bäume sind mit einem Dreibock oder durch Unterflurverankerung zu sichern. Die 
Bepflanzung der Freiflächen der Baugrundstücke ist entsprechend den planlichen und textlichen 
Festsetzungen zu erhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind an gleicher Stelle gleichwertig 
nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen.

8.5 Erhaltungsgebote für Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
8.5.1 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume und Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und vor jeglichen 

Beeinträchtigungen, die den Fortbestand gefährden, insbesondere während der Baumaßnahmen, 
fachgerecht zu schützen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen.

8.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

8.6.1 Von den in der TF 8.1.1 und 8.2.1 genannten Baumpflanzungen dienen 13 Stk. Bäume dem Fällersatz 
für erschließungsbedingt zu fällende Bäume. Die Ersatzbäume sind innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche „Straßenbegleitgrün“ und in der Planstraße A zu pflanzen. Die Art und Qualität der Bäume 
richtet sich nach der Pflanzliste 1. Für die Fällersatzbäume gelten die Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflegezeiten gemäß Merkblatt "Baumpflanzungen des Amts für Stadtgrün" (i.d.g.F.). Die 
restlichen 8 Stk. Baumpflanzungen dienen zur Kompensation der sonstigen Eingriffe. Hierfür gelten die 
Fertigstellungs- und Entwicklungszeiten gemäß Kostenerstattungssatzung der HRO (i.d.g.F.).

8.6.2 Öffentliche und private Wege, nicht überdachte Stellplätze und deren Zufahrten sind unter 
Berücksichtigung der Festsetzung Nr. 4.1 mit wasserdurchlässigen Oberflächen auszuführen. 
Feuerwehraufstellflächen und -zufahrten sind mit wasserdurchlässigem Aufbau und begrünt 
herzustellen (z.B. Schotterrasen, Pflaster mit Rasenfuge, Rasengittersteine).

9. Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. §§ 37, 38 und 44 BNatSchG)
9.1 Ersatzmaßnahmen aus dem Artenschutz:
9.1.1 Maßnahme AFB-EV1: Ersatzhabitate Brutvögel

Als Ausgleich für entfallende Brutplätze von Höhlen- bzw. Nischenbrütern sind im Plangebiet vor 
Beginn der Brutzeit (spätestens bis Ende Februar) des Jahres des Baubeginns folgende Nistkästen 
bzw. -hilfen an Bäumen anzubringen: - Blaumeise: 6x Nistkasten mit Fluglochweite 26 mm 
(Kleinmeisenkasten)
- Kohlmeise: 12x Nistkasten mit Fluglochweite 32 mm (Nisthöhle)
- Grauschnäpper: 2x Halbhöhle (an Bäume anzubringen).
Für die Anbringung ist die zu erhaltende Linde (Nr. 1) geeignet sowie die 4 Bäume Nr. 15, 17, 18 und 
19 außerhalb des Plangebietes.
Weitere 7 Nistkästen sind gemäß Maßnahmenplan an anzupflanzende Bäume innerhalb der 
Öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Quartiersgrün“ anzubringen. Die Nistkästen sind 
wetterabgewandt (nach Südwest bis Südost gerichtet) in zwei bis drei Metern Höhe zu positionieren. 
Zudem ist gleichzeitig ein freier Anflug für die Vögel zu gewährleisten. Während der Bauarbeiten hat 
eine Sicherung der Grünflächen durch Bauzäune zu erfolgen. Für die Siedlungs- und 
Gebäudebrüterarten sind folgende Nisthilfen an einem geplanten Parkhaus anzubringen:
- Hausrotschwanz: 8x Halbhöhle (an Gebäude anzubringen)
- Haussperling: 8x Sperlingskoloniekasten (mit je drei Brutkammern).

9.1.2 Zuordnungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1a BauGB):
Die Ausgleichsmaßnahmen sind den Eingriffen wie folgt zuzuordnen:
- Eingriffe durch öffentliche Erschließungsanlagen werden vollständig ausgeglichen durch:
60 Baumanpflanzungen innerhalb der öffentlichen Grünflächen „Quartiersgrün“ und „Straßenbegleit-   
grün“ sowie durch 2.288 m² KFÄ aus der Anlage der öffentlichen Grünfläche „Quartiersgrün“.

- Eingriffe durch die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 6 sowie durch das Mischgebiet 1 werden
durch Dachbegrünung gemindert (3.032 m² KFÄ) und ausgeglichen durch 53 Baumanpflanzungen   
innerhalb von Allgemeinen Wohngebieten, 1.988 m² KFÄ aus der Anlage der öffentlichen Grünfläche  
„Quartiersgrün“ und 1.697 m² KFÄ aus dem Ökokonto LRO-026.

- Eingriffe  durch  die Anlage  von  Grünflächen  werden  durch  die  Anlage  der öffentlichen Grünfläche
 „Quartiersgrün“ wieder ausgeglichen (1.241 m² KFÄ).
- Der  Eingriff  im  Sonstigen  Sondergebiet 1 wird  durch  Dachbegrünung gemindert  (520 m² KFÄ) und
  durch das Ökokonto LRO-026 ausgeglichen.
- Der  Eingriff im  Sonstigen Sondergebiet 2 wird  durch  Dachbegrünung gemindert (1.571 m² KFÄ) und
  durch das Ökokonto LRO-026 ausgeglichen.
- Der  Eingriff im  Sonstigen  Sondergebiet 1 wird  durch  Dachbegrünung gemindert  (555 m² KFÄ) und
  durch das Ökokonto LRO-026 ausgeglichen.

10. Schädliche Bodenveränderungen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
In den gekennzeichneten Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB), werden vor der Aufnahme der festgesetzten Nutzung Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr erforderlich. Die genaue Ausführung dieser Maßnahmen ist im Einvernehmen mit der 
zuständigen unteren Bodenschutzbehörde zu erarbeiten. Bei der Herstellung sämtlicher Spiel- und 
sonstiger unbefestigter Aufenthaltsflächen im Freien ist unter Berücksichtigung der nutzungsorientierten 
Tiefenangaben gemäß Anhang 3 Tabelle 3 BBodSchV ein Bodenauftrag bzw. ein Bodenaustausch mit 
unbelastetem Bodenmaterial im endverdichteten Zustand einzubringen und die ordnungsgemäße 
Entsorgung nachzuweisen oder die Schadstofffreiheit des örtlich anstehenden Bodens zu belegen.

11. Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB)
11.1 Die festgesetzten Nutzungen in dem mit "Flächen mit aufschiebend bedingter Nutzung" 

gekennzeichneten Bereich, die derzeit als Eisenbahnbetriebsanlagen dem Fachplanungsrecht 
unterliegen, sind bis zur Freistellung der Flächen nach § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
unzulässig. Der Bedingungsschritt muss bis zum xx.xx.20xx erfolgen.

11.2 Im Baugebiet WA 1.4 darf die Wohnnutzung erst aufgenommen werden, wenn das Gebäude des WA 
1.1 bis WA 1.3 im Rohbau errichtet ist (§ 9 Abs. 2 BauGB).

11.3 Im Baugebiet WA 2 darf die Wohnnutzung erst aufgenommen werden, wenn das Parkhaus des SO 3 
mit den Fassaden entsprechend den Anforderungen des B-Plans errichtet ist (§ 9 Abs. 2 BauGB).

11.4 Im Baugebiet MI 1.1 ist der bestehende Baukörper bei Abbruch durch einen Baukörper gleicher 
schalltechnischer Wirkung in Bezug auf den Schienenverkehrslärm zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 
BauGB).

II. Örtliche Bauvorschriften

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)
1.1 In den allgemeinen Wohngebieten sind, mit Ausnahme von WA 4 und WA 5, ausschließlich 

Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis max. 5° zulässig. Die Flachdächer 
bzw. flach geneigten Dächer der Gebäude sind als extensiv begrüntes Dach (Gründach) anzulegen (s. 
Festsetzung Nr. 8.4.6).

1.2 Bei Dacheindeckungen sind stark reflektierende Materialien unzulässig. Dacheindeckungen aus Zink, 
Blei, Kupfer und anderen Materialien, bei denen durch Auswaschungen Schadstoffe in den Untergrund 
gelangen können, sind nicht zulässig.

1.3 In allen Baugebieten dürfen einzelne notwendige Dachaufbauten für die Unterbringung technischer 
Anlagen (z.B. Aufzugsanlagen, lüftungstechnische Anlagen) ausnahmsweise die zulässige Oberkante 
des Gebäudes um bis zu 2,50 m überschreiten. Die Fläche für diese Einrichtungen darf maximal 20% 
der jeweiligen Dachfläche einnehmen. Der Umfang der Überschreitung ist auf das technisch 
notwendige Maß zu beschränken. (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie Abs. 5 und 6 BauNVO)

1.4 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 und WA 6 sowie im Mischgebiet MI1.2 ist das 
oberste Geschoss als Staffelgeschoss auszubilden und muss allseitig um mindestens 1,50 m 
gegenüber den Außenkanten des darunterliegenden Geschosses zurückspringen. Die durch den 
Rücksprung entstehenden Dachflächen können als Dachterrassen ausgebildet werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 
1 LBauO M-V).

1.5 Die Dachterrassen im Staffelgeschoss dürfen nur mit durchsehbaren Bauteilen wie Metallgittern, 
Drahtgittern oder Glas bis zu einer Höhe von 1,10 m als Umwehrung mit Sicherungsmaßnahmen 
begrenzt werden. (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie Abs. 5 und 6 BauNVO)

1.6 PV-Anlagen sind auf Flachdächern und flach geneigten Dächern nur als aufgeständerte Anlagen in 
Kombination mit Dachbegrünung zulässig (s. Festsetzung Nr. 8.4.6). Bei Flachdächern müssen 
PV-Anlagen um mindestens 1,5 m von der nächstgelegenen Außenkante des darunterliegenden 
Geschosses zurücktreten und dürfen in ihrer Höhe die Oberkante Attika um ein Maß von maximal 1,5 m 
überschreiten.

1.7 Dachaufbauten sind mindestens 2,50 von der Außenfassade zurückzuversetzen. Davon kann 
abgesehen werden, wenn das unter den Dachaufbauten liegende Geschoss bereits von der 
Außenkante des Hauptbaukörpers abgerückt ist.

2. Werbeanlagen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LBauO M-V)
2.1 Im gesamten Plangebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung an einer Fassade zulässig, 

die einer Straßenverkehrsfläche zugewandt ist.
2.2 Werbeanlagen müssen sich in ihrer Anordnung, in Umfang, Größe, Form und Farbgebung sowie 

Materialwahl in die Architektur und in das Straßen- und Ortsbild einfügen. Sie dürfen die Fassaden der 
Gebäude nicht dominieren und müssen sich diesen unterordnen.

2.3 Unzulässig sind Werbeanlagen mit blinkendem, wechselndem oder bewegtem Licht sowie 
Lichtwerbung in grellen Farben.

2.4 In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 sind im Zusammenhang mit einer großflächigen 
Einzelhandelsnutzung Werbeanlagen nur bis zur Höhe der Traufe (Schnittlinie Fassade-Dachhaut) 
zulässig. Je Fassade ist eine Werbeanlage bis maximal 8 m² zulässig.

2.5 In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 sind im Zusammenhang mit einer großflächigen 
Einzelhandelsnutzung eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Größe von 6 m² über dem 
Bezugspunkt (s. Festsetzung 2.4) an der Zufahrt zum Parkhaus (SO1) und Fahnenmasten, 
ausnahmsweise auch außerhalb der Baugrenzen, zulässig. Die Oberkante von freistehenden 
Werbeanlagen und Fahnenmasten darf eine Höhe von 8 m über dem Bezugspunkt nicht überschreiten. 
Die Errichtung von Fahnenmasten in Flächen mit Pflanzbindung ist unzulässig.

2.6 Werbeanlagen in den Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten sind nur im Erdgeschossbereich 
bis zu einer Größe von 1 m² zulässig.

3. Stellplätze (§ 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V)
3.1 Entgegen der Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock (s. Hinweis G) ist auch für Mehrfamilienhäuser 

mit Wohneinheiten < 50 m² 1 Stellplatz je Wohnung herzustellen.
3.2 Die nach Stellplatzsatzung der HRO erforderlichen Stellplätze für Kraftfahrzeuge in den allgemeinen 

Wohngebieten WA 1 sind in Tiefgaragen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 unterzubringen. 
Abweichend hiervon kann der Stellplatznachweis auch im Parkhaus des SO 1 erfolgen.

3.3 Die nach Stellplatzsatzung der HRO erforderlichen Stellplätze für Kraftfahrzeuge in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 2 und WA 3 sind in den Parkhäusern in den Baugebieten SO 1 bzw. SO 3 
nachzuweisen (§ 49 Landesbauordnung M-V). Im SO 2 (Großflächiger Einzelhandel) sind die 
notwendigen Stellplätze im Parkhaus im SO 1 nachzuweisen.

4. Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
sowie Zulässigkeit von Einfriedungen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V)

4.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, soweit 
sie nicht für Erschließungszwecke in Anspruch genommenen werden. Überbaute Flächen dürfen 
insgesamt 50% der Vorgartenfläche nicht überschreiten. Als gärtnerisch angelegt gelten im Sinne 
dieses Bebauungsplanes unversiegelte Flächen, die überwiegend bepflanzt sind (z.B. 
standortgerechte, einheimische Bäume, Sträucher, Stauden, Rasen). Lose Material- oder 
Steinschüttungen zur Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen (z.B. Schottergärten, Gabionen) 
sind nicht zulässig.

4.2 Bei Wohnnutzungen in den Erdgeschossen können im unmittelbaren Anschluss an die Gebäude 
Wohnungsgärten in einer Tiefe von maximal 5,00 m angelegt werden. Wohnungsgärten sind 
gärtnerisch genutzte Teile der Freiflächen der Baugrundstücke, die einzelnen Nutzern der Wohnungen 
dieser Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Wohnungsgärten sind einheitlich mit Schnitthecken aus 
Laubgehölzen bis zu einer Höhe von max. 1,50 m einzufrieden. Die Verwendung von Koniferen, 
insbesondere von exotischen Nadelgehölzen (z.B. Scheinzypressen, Blaufichten, Thuja), ist nicht 
zulässig. In den Vorgärten zur Neubrandenburger Straße und zur Planstraße B sind keine 
Wohnungsgärten zulässig.

4.3 Einfriedungen, die an öffentliche Grünflächen oder öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, sind nur als 
geschnittene Hecken aus heimischen standortgerechten Laubgehölzen in 2xv Baumschulqualität, auch 
in Kombination mit Zäunen, bis zu einer Höhe von max. 1,50 m zulässig. Geschlossene Einfriedungen 
und Sichtschutzzäune, z.B. in Form von Steinmauern oder von Metall-, Holz- oder Kunststoffwänden 
sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Sichtschutzwände an aneinandergrenzenden Terrassen, 
Dachterrassen oder Loggien. Diese Sichtschutzwände dürfen eine Länge von 2,50 m und eine Höhe 
von 2,00 nicht überschreiten.

4.4 Die Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sind entweder in die Gebäude zu integrieren oder 
außerhalb der Gebäude einzufassen und mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begrünten 
Umkleidung oder Rankgittern abzuschirmen.

5. Begrünung baulicher Anlagen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V)
5.1 Stützmauern sind ab einer Höhe von 1,50 m mit Kletter- bzw. Rankpflanzen der Pflanzliste 3 zu 

begrünen Die Pflanzbeete müssen mindestens 0,5 m² groß und mindestens 50 cm tief sein. Der 
durchwurzelbare Bodenraum muss mindestens 1,0 m³ betragen. Notwendige Böschungen sind 
gärtnerisch zu gestalten.

6. Ordnungswidrigkeiten
6.1 Ordnungswidrig im Sinne des § 84 LBauO M-V handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach § 86 

LBauO M-V i.V.m. § 9 Abs.4 BauGB erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.0
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